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Unterrichtung  

durch die Bundesregierung  

Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an  
den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung  
der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ 

– Drucksache 19/5465 – 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung  

Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat hat in seiner 972. Sitzung am 23. November 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Ar-
tikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich im September 2018 
zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für eine nachhaltige Bewältigung der Folgen des erhöhten Flücht-
lingszugangs seit dem Jahr 2015 bekannt und sich für die Jahre 2018 und 2019 auf die Weiterführung 
der Bundesbeteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Gemeinden verständigt. Dieser 
Beschluss soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt werden.  

b) Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Gemeinden ist nach Auf-
fassung des Bundesrates auch in den Jahren ab 2020 in adäquater Höhe fortzusetzen. Die Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben Einigkeit darüber erzielt, dass die Fort-
führung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Gemeinden für 
die Jahre ab 2020 auf der Grundlage bisheriger Beschlüsse im Lichte der gemachten Erfahrungen und 
der erwarteten Belastungen auch mit dem Ziel der Schaffung einer effizienteren und lastengerechten 
Regelung überprüft wird. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung vor diesem Hintergrund auf, ent-
sprechende Gespräche mit den Ländern zu intensivieren, um eine gemeinsame Beschlussfassung noch 
im Jahr 2018 sicherzustellen.  

c) Der Bundesrat stellt fest, dass die rechtliche Umsetzung der Verlängerung der Bundesbeteiligung an 
den Integrationskosten der Länder und Kommunen für das Jahr 2019 notwendig und dringend ist. 
Gleichwohl weist der Bundesrat darauf hin, dass die Spitzabrechnungen für die Zeiträume 1. Septem-
ber 2016 bis 31. Dezember 2017 und 1. Januar 2018 bis 31. August 2018 sowie die Berechnungen für 
die Abschlagszahlungen anhand der Begründung des Gesetzentwurfs nicht im Einzelnen nachvollzogen 
werden können. Diese Kritik wurde bereits im Rahmen der Länderanhörung zum Referentenentwurf 
deutlich geäußert. So wird beispielsweise in der Gesetzesbegründung nicht erläutert, wie bei den Fällen, 
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die erst im Laufe der Spitzabrechnungszeiträume in das förmliche Asylverfahren aufgenommen wur-
den, die Monate zwischen Registrierung und Beginn des Asylverfahrens ermittelt wurden. Weiterhin 
sind die der Gesetzesbegründung zugrunde gelegten Angaben zur Anzahl der ablehnenden Entschei-
dungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge anhand der bislang veröffentlichten Zahlen 
nicht nachvollziehbar.  

Der Bundesrat hält es für erforderlich, für zukünftige Spitzabrechnungen eine für alle Seiten nachvoll-
ziehbare Berechnungsgrundlage zu schaffen. Er bittet die Bundesregierung, die dem Gesetzentwurf zu-
grundeliegenden Berechnungen umfassend offenzulegen und zu erläutern. Darüber hinaus regt der Bun-
desrat eine frühzeitige Abstimmung zwischen Bund und Ländern über die den Spitzabrechnungen zu-
grunde zu legenden Daten an. 

2. Zu den Kosten für Unterkunft und Heizung

Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommunen mit Artikel 5 Nummer 2 und 3 des Gesetzentwurfs auch im Jahr 
2019 von den zusätzlichen Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzbe-
rechtigte entlastet werden sollen.  

Der Bundesrat bittet allerdings um eine Änderung von Artikel 1 für das Jahr 2019. Anstelle des Gemeinde-
anteils an der Umsatzsteuer ist der Länderanteil an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. Euro zu erhöhen. Auf diesem 
Wege wird eine der KdU-Beteiligung des Bundes vergleichbare Entlastung je Einwohner von der umzu-
schichtenden Milliarde Euro erreicht. Die Länder werden eine soziallastengerechte Verteilung auf die Kom-
munen gewährleisten. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 1 Satz 3 FAG) 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, dafür zu sorgen, dass die Kommunen in den Jahren 2019 ff. 
den vollständigen Betrag aus der vereinbarten Entlastung von 5 Milliarden Euro jährlich erhalten. 

Begründung:  

Gemäß der Prognose des Bundes wird die den Kommunen zugesagte Entlastung von bundesweit 5 Milliar-
den Euro jährlich durch die beabsichtigten Anpassungen von § 46 Absatz 7 Nummer 3 SGB II und § 1 Satz 3 
FAG ab dem Jahr 2019 nicht mehr vollständig erreicht. Unter Zugrundelegung der Prognosen des Bundes 
zur Entwicklung der KdU-Ausgaben sowie der Beteiligungsquoten nach § 46 Absatz 6, 8 und 9 SGB II ergibt 
sich für 2019 aus der Umsetzung des Gesetzentwurfs ein Entlastungsbetrag, der etwa 126 Millionen Euro 
geringer ausfällt als die den Kommunen zugesagte Entlastung von bundesweit 5 Milliarden Euro jährlich. 

4. Zu Artikel 5 Nummer 01 – neu – (§ 46 Absatz 5 Satz 2 SGB II)  

In Artikel 5 ist der Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 

„01. In Absatz 5 Satz 2 wird die Zahl „49“ durch die Zahl „49,9“ ersetzt.“ 

Begründung:  

Gemäß Artikel 104a Absatz 3 Satz 2 GG tritt die Bundesauftragsverwaltung ein, wenn der Bund „die Hälfte 
der Ausgaben oder mehr trägt“. Die in § 46 Absatz 5 Satz 2 SGB II formulierte Obergrenze von 49 Prozent 
schöpft den grundgesetzlichen Spielraum somit nicht vollständig aus. 

5. Zum Fonds „Deutsche Einheit“ 

Auf der Grundlage der im Bundeshaushaltsplan für das Jahr 2018 veranschlagten Zinsausgaben wird der 
Fonds „Deutsche Einheit“ voraussichtlich am 8. Dezember 2018 vollständig getilgt sein. Ab diesem Zeit-
punkt entfällt damit die Verpflichtung der Länder, zur Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit“ beizutragen. 
Bei der Umsetzung der Zusage des Bundes, entsprechende Umsatzsteueranteile den Ländern zur Verfügung 
zu stellen, wird jedoch erwartet, dass auch der für das Jahr 2018 anteilig den Ländern zustehende Betrag in 
Höhe von voraussichtlich 140 Mio. Euro den Ländern zur Verfügung gestellt wird. 
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Der Bundesrat fordert die Bundesregierung deshalb auf, entsprechend der Vorgehensweise bei der nachträg-
lichen Spitzabrechnung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen auch 
bezüglich der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach Kenntnis des genauen Volltil-
gungszeitpunktes eine nachträgliche, taggenaue Abrechnung der Kompensationsleistungen der Länder für 
das Jahr 2018 und eine entsprechende nachträgliche lastengerechte Zuordnung durch Änderung der Umsatz-
steuerverteilung zugunsten der Länder im Jahr 2019 vorzusehen.  

Begründung: 

Die Bundesregierung verbindet im Gesetzentwurf fachlich unabhängige Themenkomplexe miteinander, be-
gegnet ähnlich gelagerten Problemstellungen in der gesetzgeberischen Umsetzung jedoch unterschiedlich.  

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen kann eine perso-
nenbezogene Spitzabrechnung nur für bereits abgelaufene Bezugszeiträume erfolgen. Folglich wird für die 
noch nicht personenscharf abrechenbaren Monate des Kalenderjahres 2018 (September bis Dezember) eine 
nachträgliche Spitzabrechnung angestrebt.  

Auch um das Gesetzgebungsverfahren nicht zu verzögern und damit die rechtliche Umsetzung der notwen-
digen und dringenden Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kom-
munen noch im Jahr 2018 nicht zu gefährden, erscheint dieses Vorgehen zielführend und erforderlich.  

Trotz einer ähnlich gelagerten Problemstellung im Zuge der Beteiligung der Länder an der Abfinanzierung 
des Fonds „Deutsche Einheit“ ist eine entsprechende Anwendung dieser nachträglichen Abrechnungssyste-
matik hier allerdings nicht geplant. 

Obwohl bereits absehbar ist, dass der Volltilgungszeitpunkt nicht erst beim Eintreten der maßgeblichen 
Rechtsfolgen ab dem Jahr 2019, sondern mutmaßlich noch im Jahr 2018 erreicht wird, ist eine den Interessen 
der Länder hinreichend Rechnung tragende nachträgliche Spitzabrechnung für zu viel entrichtete Kompen-
sationsleistungen des Jahres 2018 nicht vorgesehen. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Ziffer 1 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 

Zu b) 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich am 18. September 
2018 darauf verständigt, dass die Fortführung der Bundesbeteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern 
und Gemeinden für die Jahre ab 2020 auf der Grundlage bisheriger Beschlüsse im Lichte der gemachten Erfah-
rungen und der erwarteten Belastungen auch mit dem Ziel der Schaffung einer effizienteren und lastengerechten 
Regelung überprüft wird. Hierzu finden Gespräche zwischen Bund und Ländern statt, die noch nicht abgeschlos-
sen sind. 

Zu c) 

Das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat stehen auf der 
Arbeitsebene in Kontakt mit den Ländern, um deren offene Fragen zu den Berechnungen der Spitzabrechnungen 
für die Zeiträume vom 1. September 2016 bis 31. Dezember 2017 und vom 1. Januar 2018 bis 31. August 2018 
und zu den Abschlagszahlungen für die Monate September bis Dezember 2018 und für 2019 zu beantworten. Im 
Übrigen vertritt die Bundesregierung die Auffassung, dass mit dem im Jahr 2016 erstellten „Konzept zu den für 
die Durchführung der Spitzabrechnung erforderlichen und automatisiert abrufbaren Daten“ bereits eine Berech-
nungsgrundlage geschaffen ist und dass mit diesem Konzept ein Einvernehmen zwischen dem Bund und den 
Ländern über die den Spitzabrechnungen zugrunde zu legenden Daten besteht. Die Länder haben dieses Konzept 
im Rahmen der ersten Spitzabrechnung (Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. August 2016) vollauf akzeptiert. 

Zu Ziffer 2 (Zu den Kosten für Unterkunft und Heizung) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Der Mechanismus der Kompensation der zusätz-
lichen Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steht im Einklang 
mit der Bund-Länder-Einigung vom 16. Juni 2016 und ist so bereits im geltenden Recht angelegt (§ 1 Satz 3 
2. Halbsatz Finanzausgleichgesetz - FAG). Mit der Erhöhung des Gemeindeanteils um 1 Mrd. Euro in Artikel 1 
des Gesetzentwurfs für das Jahr 2019 wird die Kompensation gegenüber der geltenden Bestimmung in § 1 FAG 
lediglich um ein Jahr vorgezogen, um die Kommunen zeitnah entlasten zu können. 

Zu Ziffer 3 (Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 1 Satz 3 FAG)) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Mit den vorliegenden Regelungen werden entsprechend dem Be-
schluss von Bund und Ländern die bisherigen Mechanismen zur Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten 
im Jahr 2019 weitergeführt. Andere Regelungen stehen nicht auf dem Prüfstand. Mit dem Gesetz zur Beteiligung 
des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen aus dem Jahr 
2016 wurde eine zusätzliche Entlastung durch eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Un-
terkunft und Heizung um 10,2 Prozentpunkte festgelegt. Eine Überprüfung der Gesamtsumme, die sich daraus 
ergibt, wurde bewusst nicht vereinbart und gesetzlich geregelt. Dementsprechend ist weder eine Anpassung bei 
stärker sinkenden noch stärker steigenden Leistungen für Unterkunft und Heizung als damals prognostiziert vor-
gesehen. 

Zu Ziffer 4 (Zu Artikel 5 Nummer 01 – neu – (§ 46 Absatz 5 Satz 2 SGB II)) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Sie sieht keine Veranlassung, die bestehende gesetzliche Ober-
grenze der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, die eine Bundesauftragsverwaltung 
nach Artikel 104a Absatz 3 Grundgesetz ausschließen soll, zu verändern. Das grundsätzliche Problem, dass die 
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung unter diesen Voraussetzungen nicht die Kapa-
zität besitzt, gleichzeitig die bestehenden Entlastungen wie auch die Entlastung von zusätzlichen Unterkunftskos-
ten für Geflüchtete zu erbringen, wird durch den Vorschlag nicht gelöst.
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Zu Ziffer 5 (Zum Fonds „Deutsche Einheit“) 

Die Bundesregierung nimmt die Forderung einer nachträglichen, tagesgenauen Abrechnung der Kompensations-
leistungen der Länder im Zusammenhang mit der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ 
(FDE) seitens des Bundesrates zur Kenntnis. In der Sache verweist sie auf die von der Parlamentarischen Staats-
sekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Frau Christine Lambrecht, in der 970. Sitzung des Bundesrats am 
21. September 2018 abgegebene Protokollerklärung der Bundesregierung zu Punkt 31 der Tagesordnung. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die in der Protokollerklärung enthaltenen Zusicherungen der Bundesre-
gierung vollständig umgesetzt. Auch im Gesetz über die Errichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ gibt es keine 
Anknüpfungspunkte, auf die sich eine darüber hinausgehende Länderforderung gegen den Bund stützen könnte. 
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